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1. Umweltinformationsgesetz (UIG)
Die Regelungen über den Zugang zu Informationen über die Umwelt beruhen auf der EG-
Richtlinie 90/313/EWG,185 die – verspätet – durch das Umweltinformationsgesetz vom 
8.7.1994 in deutsches Recht umgesetzt wurde.186 Das UIG 1994 widersprach aber in 
mehreren Punkten den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben, was zur wiederholten 
Verurteilung Deutschlands durch den EuGH187 und zu deutlicher Kritik in der Lit. 
führte.188
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Die RL 90/313/EWG wurde zum 14.2.2005 durch die RL 2003/4/EG189 ersetzt, die einen 
Teil der aus dem Beitritt der EU zur Aarhus-Konvention folgenden Verpflichtungen 
umsetzt. Der Bundesgesetzgeber hat hierauf mit einer Änderung des UIG reagiert,190 die 
sich im Hinblick auf die nach der Verfassungsreform 2006 fragliche 
Gesetzgebungskompetenz191 auf den Zugang zu Umweltinformationen gegenüber Stellen 
der öffentlichen Verwaltung des Bundes beschränkte.192 Die Länder193 haben inzwischen 
flächendeckend eigene Regelungen erlassen. Teilweise verweisen sie vollinhaltlich auf die
Bundesregelung und ergänzen diese durch Abweichungsklauseln. Andere Länder haben 
eigene Vollregelungen geschaffen (zB Bayern,194 Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Sachsen, Schleswig-Holstein), wiederum andere (wie Berlin) haben sie in ihre 
allgemeinen Informationsfreiheitsgesetze integriert.
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Nach § 3 Abs. 1 S. 1 UIG hat jede natürliche oder juristische Person einen Anspruch auf 
freien Zugang zu Umweltinformationen. Hierbei handelt es sich im Gegensatz zu § 29 um 
ein voraussetzungslos gewährtes Jedermann-Recht.195 Die Darlegung eines besonderen 
Interesses ist ebenso wenig erforderlich wie ein laufendes Verwaltungsverfahren. Das 
Recht steht allen Personen und – wie aus Art. 2 Nr. 6 UIRL und der Aarhus-Konvention 
hervorgeht196 – darüber hinaus den nach innerstaatlichem Recht oder der innerstaatlichen 
Praxis anerkannten Vereinigungen, Organisationen oder Gruppen zu, die sich in einer 
„Jedermann“ vergleichbaren Informationslage gegenüber informationspflichtigen Stellen 
befinden. Hierunter fallen zB Parteien,197 Bürgerinitiativen,198 Kirchengemeinden, 
Gemeinden,199 Hochschulen oder Rundfunkanstalten.200
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Das Umweltinformationsrecht ist als Mindestzugangsprogramm ausgestaltet,201 denn 
andere – auch weitergehende – Zugangsansprüche bleiben nach § 3 Abs. 1 S. 2 UIG 
unberührt. Dies kann zB während des Verwaltungsverfahrens bedeutsam werden, wenn 
Ablehnungsgründe nach §§ 8, 9 UIG bestehen, weil § 29 Abs. 2 Ermessensnorm ist und 
darüber hinaus die Tatbestandsvoraussetzungen seiner Geheimhaltungsgründe teilweise 
anders gefasst sind.
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Informationspflichtig sind – in deutlicher Abkehr von der früheren Beschränkung auf 
Behörden, die öffentliche Umweltschutzaufgaben wahrnehmen – die Regierung und alle 
Stellen der öffentlichen Verwaltung, soweit sie nicht im Rahmen der Gesetzgebung tätig 
werden (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG).202 Dies erfasst auch die privatrechtsförmig handelnde 
Verwaltung.203 Daneben sind auch natürliche und juristische Personen des Privatrechts 
informationsverpflichtet, soweit sie – im Zusammenhang mit der Umwelt stehende – 
öffentliche Aufgaben wahrnehmen oder öffentliche Dienstleistungen erbringen und dabei 
unter der Kontrolle (iSd § 2 Abs. 2 UIG) des Bundes oder einer unter der Aufsicht des 
Bundes stehenden juristischen Person des öffentlichen Rechts stehen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 
UIG). Dies betrifft Private, die gesetzlich oder vertraglich (auch gesellschaftsvertraglich) 
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zu öffentlichen, die Umwelt betreffenden Aufgaben herangezogen werden (zB DB Netz 
AG204 oder nach den entsprechenden landesrechtlichen UIG-Bestimmungen Betriebe der 
kommunalen Abfall- oder Abwasserentsorgung,205 Wasserversorgungsunternehmen, 
Energieversorgungsunternehmen,206 Straßenreinigung, Flugplatzbetreiber, 
Landschaftspfleger usw). Beliehene sind in europarechtsorientierter Auslegung Behörden 
iSd § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG.207

Der Informationsanspruch erfasst Umweltinformationen iSd § 2 Abs. 3 UIG, der nahezu 
wortidentisch mit Art. 2 Nr. 1 der UIRL ist. Der weit auszulegende Begriff der 
Umweltinformation208 erfasst neben umweltbezogenen Verwaltungsakten209 praktisch jede 
erdenkliche Information mit Umweltbezug.210 Erforderlich ist lediglich ein gewisser 
Umweltbezug der Information.211 Nicht nur Tatsachen, sondern auch Bewertungen sind 
Umweltinformationen.212 Auch ein Umweltzustand aus der Vergangenheit kann 
Gegenstand eines Informationsanspruchs sein.213 Ausscheiden dürften aber bspw. Pläne 
für Vorhaben, die vor Realisierung endgültig aufgegeben worden sind, soweit sie sich zu 
keinem Zeitpunkt auf Umweltfaktoren auswirken konnten.214
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Beispiele: Informationen über die Finanzierung eines die Umwelt potenziell 
beeinträchtigenden Vorhabens;215 in einer Datenbank enthaltene, aus den gesamten 
Einwendungen und Stellungnahmen zusammengefasste Argumente gegen ein geplantes 
Großvorhaben;216 Zuteilungsbescheide nach dem TEHG;217 technische Beschreibungen 
von Funkanlagen;218 CO2-Emissionen des Dienstwagens des Ministerpräsidenten;219 
arbeitsschutzbezogene Messergebnisse über die Bedingungen an einem Arbeitsplatz;220 
Sicherheitskonzept des Transrapid und dessen Genehmigung;221 Daten über die 
Kontrolltätigkeit einer Behörde über Puten-Transporte;222 Informationen über Zahlungen 
aus dem EU-Agrarhaushalt einschließlich näherer Angaben über Fördersumme und -
empfänger;223 Angaben über die wirtschaftliche Realisierbarkeit einer umweltrelevanten 
Maßnahme wie zur Finanzierung des Vorhabens oder zur Finanzkraft des 
Vorhabenträgers,224 Daten über Baumfällungen beim Projekt Stuttgart 21;225 nicht aber 
Email-Verkehr über einen Polizeieinsatz.226
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Die beantragte Information muss bei der informationspflichtigen Stelle vorhanden sein (§ 
2 Abs. 4 S. 1 UIG), eine Informationsbeschaffungspflicht besteht nicht. Wenn die 
aktenführende Behörde die Akten an die Rechtsaufsichtsbehörde oder eine andere 
Behörde abgegeben hat, ist auch diese Adressat des Informationsanspruchs.227 
Umweltüberwachungsdaten, die von Privaten aufgrund einer behördlichen Genehmigung 
erhoben werden müssen, unterfallen gem. § 2 Abs. 4 S. 2 UIG dem Informationsrecht.
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Der Zugang zu Umweltinformationen wird nach § 4 Abs. 1 UIG auf Antrag gewährt, der 
nicht formgebunden ist. Er muss hinreichend bestimmt sein und erkennen lassen, welche 
Informationen konkret verlangt werden. Die Anforderungen hieran dürfen nicht 
überspannt werden, es reicht zB aus, den Zugang zu allen Umweltinformationen eines 
bestimmten Vorgangs zu beantragen.228 Will jemand Einsicht in eine Akte, die 
umweltbezogene Informationen enthält, ist ihm nicht zuzumuten, diese näher zu 
konkretisieren, weil er den Vorgang im Einzelnen noch nicht kennt, sondern sich darüber 
erst unterrichten möchte.229 Anträge, die völlig ins Blaue hinein gehen, können jedoch 
zurückgewiesen werden.230 Hält die Behörde den Antrag für unbestimmt, so hat sie dies 
innerhalb eines Monats mitzuteilen und dem Antragsteller Gelegenheit zur Präzisierung 
seines Antrags zu geben (§ 4 Abs. 2 S. 2 UIG). § 4 Abs. 2 und 3 UIG enthalten dabei noch 
über § 25 hinausgehende Unterstützungs- und Beratungspflichten: Der 
Informationssuchende ist nicht nur bei der Stellung und Präzisierung seines Antrags zu 
unterstützen, sondern die über die begehrte Information nicht verfügende Behörde hat dem
Antragsteller eine ihr ggf. bekannte Stelle, die über die Informationen verfügt, zu 
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benennen; sie kann den Antrag auch unmittelbar weiterleiten und den Antragsteller 
hiervon unterrichten (§ 4 Abs. 3 UIG231).
Bevor der Informationszugang gewährt wird, sind entspr. § 28 betroffene Dritte 
anzuhören. Im Hinblick auf die kurze Entscheidungsfrist des § 3 Abs. 3 UIG von grds. 
einem Monat enthält § 9 Abs. 1 S. 3 UIG eine von § 28 Abs. 2 Nr. 2 abweichende 
Spezialregelung.232 Die Gelegenheit zur Stellungnahme kann im Hinblick auf die 
Entscheidungsfrist aber mit einer entsprechend kurzen Frist versehen werden. Die 
zweimonatige Frist des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 UIG gilt nur für sehr komplexe und 
umfangreiche Informationsersuchen, ihre Inanspruchnahme ist vorab233 mitzuteilen (§ 4 
Abs. 5 UIG).
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Der Informationszugang kann durch Akteneinsicht, Auskunft oder in sonstiger Weise (zB 
Übersendung eines Gutachtens durch E-Mail als pdf-Datei) erfolgen, § 3 Abs. 2 S. 1 UIG. 
Das grundsätzliche Wahlrecht der Behörde wird aber dahin gehend eingeschränkt, dass 
von einer bestimmten Form, die beantragt ist, nur aus gewichtigen Gründen (zB deutlich 
höherer Verwaltungsaufwand234, effektiver Schutz von Rechten Dritter235) abgewichen 
werden darf. Ein Auswahlermessen besteht nur zwischen solchen Informationsmitteln, die
im Wesentlichen die gleiche Informationseignung besitzen. Die Behörde hat insofern die 
Darlegungslast (vgl. auch § 4 Abs. 4 UIG).236
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Die Entscheidung über einen Antrag auf Gewährung von Zugang zu 
Umweltinformationen ist – soweit eine Behörde oder ein hierzu Beliehener darüber 
entscheidet, also im Adressatenkreis des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG – Verwaltungsakt.237 Eine 
Ablehnungsentscheidung unterliegt den formalen Anforderungen des § 5 UIG, der 
einerseits für Behörden die allgemeinen verwaltungsverfahrensrechtlichen Anforderungen 
konkretisiert und andererseits insbes. für private Auskunftsverpflichtete (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 
UIG), die keine Verwaltungsakte erlassen, bedeutsam ist.
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Das Informationszugangsrecht ist – entsprechend dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz – 
bei Vorliegen von Ablehnungsgründen so weit wie möglich zu gewähren (vgl. § 5 Abs. 1 
S. 1 UIG). Das UIG gliedert die Ablehnungsgründe vorbildlich in zwei Fallgruppen, die 
öffentliche Interessen (§ 8 UIG) und private Rechte (§ 9 UIG) repräsentieren.238 Die 
Ablehnungsgründe unterliegen einem Abwägungsvorbehalt zugunsten überwiegender 
öffentlicher Interessen am Informationszugang239 und sind entsprechend ihrem 
Ausnahmecharakter gem. Art. 4 Abs. 2 S. 2 UIRL eng auszulegen.240 Die dennoch 
gebundene Entscheidung ist voll gerichtlich überprüfbar.241 Nach § 7 Abs. 3 UIG 
gewährleisten die informationspflichtigen Stellen, dass alle Umweltinformationen, die von
ihnen oder für sie zusammengestellt werden, möglichst auf dem gegenwärtigen Stand, 
exakt und vergleichbar sind.242
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Öffentliche Belange, die dem Informationsanspruch entgegenstehen können, sind in § 8 
UIG abschließend aufgezählt, wobei Abs. 2 eine Ansammlung von Ablehnungsgründen 
beinhaltet, die verwaltungsverfahrensrechtlich eher der Unzulässigkeit des Antrags 
zuzuordnen wären (wie etwa dessen offensichtliche Missbräuchlichkeit oder fehlende 
Bestimmtheit).243 Nach § 8 Abs. 1 UIG ist der Antrag abzulehnen, soweit das 
Bekanntgeben der Informationen nachteilige Auswirkungen hätte auf (1) die 
internationalen Beziehungen,244 die Verteidigung oder bedeutsame Schutzgüter der 
öffentlichen Sicherheit,245 (2) die Vertraulichkeit der Beratungen246 von 
informationspflichtigen Stellen iSd § 2 Abs. 1 UIG,247 (3) die Durchführung eines 
laufenden Gerichtsverfahrens, den Anspruch einer Person auf ein faires Verfahren248 oder 
die Durchführung straf-, ordnungswidrigkeiten- oder disziplinarrechtlicher Ermittlungen249

oder (4) den Zustand der Umwelt und ihrer Bestandteile iSd § 2 Abs. 3 Nr. 1 oder 
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Schutzgüter iSd § 2 Abs. 3 Nr. 6 UIG.250 Die verwaltungsgerichtliche Kontrolle verlangt 
eine faktenbasierte Prognose, dass mit der Informationsfreigabe eine ernsthafte und 
konkrete Gefährdung des jeweiligen Schutzgutes entstünde.251 Der Zugang zu 
Umweltinformationen über Emissionen252 kann nicht unter Berufung auf die in den Nrn. 2 
und 4 genannten Gründe abgelehnt werden.
Die Ablehnungsgründe des § 8 Abs. 2 UIG erstrecken sich auf einen Antrag, soweit er (1) 
offensichtlich missbräuchlich (insbes. querulatorisch) gestellt wurde,253 (2) sich auf interne
Mitteilungen der informationspflichtigen Stellen iSd § 2 Abs. 1 UIG bezieht,254 (3) bei 
einer Stelle, die nicht über die Umweltinformationen verfügt, gestellt wird, sofern er nicht 
nach § 4 Abs. 3 UIG weitergeleitet werden kann, (4) sich auf das Zugänglichmachen von 
Material, das gerade vervollständigt wird, noch nicht abgeschlossener Schriftstücke oder 
noch nicht aufbereiteter Daten bezieht (→ § 72 Rn. 227) oder (5) zu unbestimmt ist und auf
Aufforderung der informationspflichtigen Stelle nach § 4 Abs. 2 UIG nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist präzisiert wird.
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In § 9 UIG ist der Schutz sonstiger Belange geregelt, der private Interessen betrifft. 
Ergänzend sind – unübersichtliche – verfahrensrechtliche Regelungen getroffen. Die 
Schutztatbestände des § 9 UIG haben für die Begünstigten drittschützenden Charakter.255 
Der Informationszugang ist abzulehnen, soweit256 (1) durch das Bekanntgeben der 
Informationen personenbezogene Daten257 offenbart und dadurch Interessen der 
Betroffenen erheblich beeinträchtigt würden,258 (2) Rechte am geistigen Eigentum,259 
insbes. Urheberrechte, durch das Zugänglichmachen von Umweltinformationen verletzt 
würden260 oder (3) durch das Bekanntgeben Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse261 
zugänglich gemacht würden oder die Informationen dem Steuergeheimnis (§ 30 AO) oder 
dem Statistikgeheimnis (§ 16 BStatG) unterliegen.

90

Informationen über262 Rechtsverstöße, insbes. gegen strafrechtliche Bestimmungen, 
genießen keinen Geheimnisschutz.263 Auch Angaben über Emissionen264 (ferner die 
Nachweise bei → Rn. 88) sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 UIG grds. nicht geheim. Vor der 
Entscheidung über die Offenbarung der Umweltinformation sind die Betroffenen 
anzuhören.265 Hierzu gehören Unternehmer, die der Behörde übermittelte Informationen 
als Betriebs- und Geschäftsgeheimnis gekennzeichnet haben. Soweit die 
informationspflichtige Stelle es verlangt, haben mögliche Betroffene im Einzelnen 
darzulegen, dass ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis vorliegt.266
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Dem Schutz freiwillig übermittelter Informationen dient § 9 Abs. 2 UIG. Ausgenommen 
sind auch hier Informationen über Emissionen. 92

Nach § 12 UIG können für die Übermittlung von Informationen Gebühren und Auslagen 
erhoben werden. Eine ablehnende Entscheidung ist nach ausdrücklichem Wortlaut 
gebührenfrei, desgleichen die Erteilung einfacher mündlicher und schriftlicher Auskünfte 
sowie die Akteneinsichtnahme vor Ort. Die Gebühren dürfen nach § 12 Abs. 2 UIG nicht 
abschreckend wirken. Es ist aber durch Art. 5 UIRL nicht ausgeschlossen, kostendeckende
Gebühren zu erheben267 und ggf. das wirtschaftliche Interesse des Antragstellers hierbei zu
berücksichtigen. Die konkreten Gebühren- und Auslagentatbestände enthalten die 
Umweltinformationskostenverordnung und ihr Kostenverzeichnis.268
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